
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1975/4/8 3Ob86/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.04.1975

Norm

EO §39 I

EO §39 IIIH

EO §65 E

ZPO §514 B

Rechtssatz

Ist die Exekution in Ansehung eines Exekutionsmittels rechtskräftig mit Wirkung des § 39 Einleitungssatz EO eingestellt,

so ist das Rechtschutzinteresse des betreibenden Gläubigers in Ansehung dieses Exekutionsmittels weggefallen (hier

nachträgliche Abweisung).
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